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betreffend ein Bundesgesetz, mit das Landeslehrer-Dienstrechts

gesetz 1984 geändert wird 

Der Nationalrat" wolle beschließen: 

Das Landeslehrerdienstrechtsgesetz 1984, BGB1.Nr. 302, zu
letzt geändert durch das aundesgesetz, BGBl .Nr . 277/1991, wird wiEl 
folgt geändert: 

1. § 45 Abs. 2 lautet: 

"(2) Dia Leitung einer Sportwoche, einer projektwoche oder 
einer berufspraktischen Woche ist dem Unterricht von 

einer Wochenstunde der Lehrverpflichtung von 
23 WochElnstunden fur den Monat, in dem die betreffende 
Schulveranstaltung endet, gleichzuha,lten.1I 

2. Im § 49 wird folgender ADs. lb eingefügt: 

" ( lb ) Für die Betreuung einer nach dem Modell 
"Schulbibliothek an Ha.uptschulen" eingerichteten Schul.
bibliothek vermindert sich weiters die Lehrverpflich

tung des damit betrauten Lehrers an Hauptschulen bis zu 

11 Klassen um. fünf wochenstunden, ab 12. Klassen um 

sechs Wochenstunden. An Schulen, an denen einem Lehrer 
eine Lehrpflichtverminderung nach dieser Bestimmung ge

bührt, ist eine Lehrpflichtverminderung gemäß Abs. 1 

Z 4 lit.d unzulässig." 

3. § 123 Abs. 5 lautet: 

" (5) Die Änderungen dieses Bundesgesetzes aufgrund des Bundes
gesetzes BGBl.Nr • • .  /1991 treten mit 1. September 1991 in 
Kra.ft." 

In formeller Hinsicht wird vorgeschlagen, 

UnterrichtsausschuB zuzuweisen. 
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Antrag 
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BEGRtJ'NDUNG 

Zu Z 1: 
Durch die neue Schulveranstaltungsverordnung BGB1.Nr. 397/1990, 
wurden für bestimmte SChulveranstaltungen neue Begriffe einge
führt. In Z 1 wird diese Neuerung berücksichtigt. 

Da es sich somit um eine terminologische Anpassung handelt, er
geben sich daher keine Mehrkosten. 

Zu Z 2: 

Durch das Bundesgesetz BGB1.Nr. 447/1990, mit dem das Bundes
lehrer-Lehrverpfllchtungsgesetz geandert wurde, ist für die Be
treuung des Modells "Schulbibliothek unter Mitarbeit von Schülern" 
an allgemeinbildenden höheren Schulen eine Bestimmung geschaffen 
worden (§ 9 Abs. 2a), wodurch eine Einrechnung in die Lehrver-, 
pflichtung erfolgen kann. Eine gesetzliche Regelung für die Be
rücksichtigung der auch an Hauptschulen bestehenden Schul
bibliotheken fehlt bisher. Aus diesem Grund wird für die Landes
lehrer ebenfalls eine gesetzliche Regelung für die Berücksichti
gung der Schulbibliotheken an Hauptschulen im Rahmen der Lehrver
pflichtung vorgeschlagen, wobei auf die im Regelfall geringere 
Größenordnung sowie die eigenständige Aufgahenstellung der Haupt
schule Bedacht zu nehmen war. 

Bezüglich der Kosten ist festzustellen: 

Da der Begriff "Schulbibliothek an Hauptschulen" einen Biblio
theksraum, in dem die Schüler arbe i ten können, und eine M1ndest

ausstattung von Büchern (mindestens 2500) beinhaltet, ist nicht 2U 

erwarten, daß in absehbarer Zeit derartige Bibliotheken in groBer 

Zahl eingerichtet werden können, wenngleich dies für die Bildung 

von besonderer Bedeutung wäre. Derzeit bestehen rund 200 derart1ga 

Schulbibliotheken an Hauptschulen. Unter der Annahme, daS in den 

nächsten 3 Jahren an rund 30 , der Hauptschulen solche Biblio

theken bestehen werden (das ist an runQ. 400 Standorten), ergibt 
sich dann ein Aufwand von ca. 29 Mio.Schilling. 

Die dadurch entstehenden Mehrkosten werden durch Einsparungen im 

selben Budgetkapitel getragen. 
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